
Übersetzung

Den Lübeckischen Stecknitzfahrem Bernhard Adolph Fehling und
Consorten und für die Linienzieher dem Johann Benthin zu Rondeshagen
wird das in Betreff verschiedentlicher Modificationen des unter ihnen
bestehenden Contracts unterm heutigen dato ausgefertigten Protocoll in
begläubigter Ausfertigung hier neben zu gefertigt und werden dabei dem
Johann Benthin die früheren drei Contracte nebst Decret vom 9.März.1858
zurückgeliefert.

Amt Ratzeburg den 26.März.1864


